
   
Stadtbezirk 

Döhren-Wülfel 
Jens Schade, Helmstedter Straße 4, 30519 Hannover 

 

An die 
Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk Döhren-Wülfel 
Frau Antje Kellner o.V.i.A. 
Über das Amt für zentrale Dienste 
Abteilung für Rats- und Bezirksratsangelegenheiten 

Hannover, 22.10.2020 

 

Anfrage gem. § 14 der GO des Rates der Landeshauptstadt Hannover in die nächste 
Sitzung des Stadtbezirksrates Döhren-Wülfel (10. Dezember 2020) 

 

Alles nur Fassade oder was? 

Auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Wichmann geschieht nichts. Die wenigen 
verbliebenen Reste des historischen Gebäudes sind schutzlos der Witterung preisgegeben. 

 
Wir fragen daher die Verwaltung: 

1.) Hält die Stadtverwaltung den Zustand des fast leergeräumten Grundstücks mit der 

Erhaltungssatzung für vereinbar? 

2.) Was kann die Stadt unternehmen, um die Erhaltungssatzung durchzusetzen? 

3.) Können dem Grundeigentümer aufgrund der Erhaltungssatzung 

Erhaltungsmaßnahmen für die verbliebene Bausubstanz der früheren historischen 

Gastwirtschaft Wichmann aufgegeben werden? 

 

gez. Jens Schade, Fraktionsvorsitzender 

 

 


